Praxis der Buchführung und Bilanzierung I - Ziseniß

	1.
	Wer muss Bücher führen? 

	2.
	Was müssen Bücher enthalten?

	3.
	Wie müssen die Bücher geführt werden?

	4.
	Das Konto und seine Entstehung

	5.
	Inventar, Inventur, Bilanz

	6.
	Bewertung bei der Vermögensaufstellung

	7.
	

	8.
	Aufstellungsgrundsätze beim Jahresabschluss

	9.
	Darstellung der doppelten Buchführung

	10.
	Der Buchungssatz

	11.
	Erfolgskonten

	12. 
	Abschluss der Konten

	13.
	Buchung der Umsatzsteuer

	14.
	Privatkonto

	15.
	Das Warenkonto

	16. 
	Skonto / Rabatt / Diskont

oder

Abschluss beim Fertigungsbetrieb


Literatur-Tipp: 

Ulrich Döring und Rainer Buchholz "Buchhaltung und Jahresabschluss" DM 29,80

1. Wer muss Bücher führen? 

Gemäß § 238 Abs. 1 HGB          Jeder Kaufmann.  

Wer ist Kaufmann?

Jeder Gewerbetreibender dessen Gewerbebetrieb die "Vollkaufmännische Betriebsführung"

erfordert und in das Handelsregister eingetragen ist. 

Nichtkaufmann: keine Vollkaufmännische Betriebsführung (z.B. Kiosk).

Hier wird auch noch unterschieden zwischen handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Definition. Steuerrechtlich: Wenn bestimmte Umsätze erreicht werden, müssen Bücher geführt werden.

Wer ist an der Buchführung interessiert?

- der Kaufmann selbst (Gewinn- und Verlustrechnung)

- seine Geschäftspartner (ist der Kaufmann kreditwürdig?)

- Staat (Gewinnbesteuerung: 1. Einkommenssteuer 2. Körperschaftssteuer)

2. Was müssen die Bücher enthalten?

Gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 HGB

1. Eine Aufzeichnung aller Handelsgeschäfte

2. Eine Aufzeichnung über das Vermögen

Zu 1.:

- Tagebuch (Grundbuch) = zeitliche Aufzeichnung der Handelsgeschäfte

- Hauptbuch (Sachkonten = Aufteilung auf die einzelnen Bereiche

- Geschäftsfolgebuch = Personen, mit denen Geschäfte gemacht werden

Beispiel:

Am 15.05.1999 werden 1000 Oberhemden auf Ziel (Kredit) gekauft = DM 20.000. Das Ziel beträgt 3 Monate.

1. Tagebuch: 15.05.1999 (1000 Oberhemden DM 20.000)

2. Sachkonten (1. Warenkonto + 20.000; 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen = DM 20.000) 

3. Personenkonto = Firma x = Verbindlichkeiten DM 20.000 

Sachkonto:

- Bestandskonto - Aktiv (z.B. Kasse) und Passiv (z.B. Verbindlichkeiten)

- Erfolgskonten (Aufwendungen und Erträge)

- Privatkonten (Private Entnahmen und private Einlagen)

Vermögen des Kaufmanns wird am Schluss des Geschäftsjahres durch Gegenüberstellung der Bestände am Anfang und am Schluss festgestellt.

Beispiel:

Ende Dezember 1998 = DM 150.000 Betriebsvermögen

                                                                                                     Differenz DM 50.000

Ende Dezember 1999 = DM 100.000 Betriebsvermögen

Entnahme: DM 10.000

Betriebsvermögen am Schluss des Geschäfts- (Handelsausdruck) oder Wirtschaftsjahres (Steuerausdruck) minus Betriebsvermögen des vergangenen Geschäfts- oder Wirtschaftsjahres + Entnahme für private Zwecke, minus Einlagen aus dem Privatvermögen = Geschäftserfolg (Gewinn oder Verlust).

Handelsrecht

                                     Geschäfts- oder Wirtschaftsjahr = 12 Monate

Steuerrecht

Abweichungen: - bei Eröffnung eines Betriebes

                          - bei Aufgabe eines Betriebes

3. Wie müssen die Bücher geführt werden?

- § 239 Abs. 1 HGB = lebende Sprache

- Symbolische Zeichen

Außerdem:

1. Vollständig (Alle Geschäftsvorfälle müssen vollständig erfasst sein (keine Saldierung!) - also einzeln

2. Richtig (lückenlos)

3. Zeitgerecht (zeitlich geordnet)

4. Geordnet (nach Konten)

4. Das Konto und seine Entstehung

Beispiel 01.06 = Kasse DM 5.000, Warenbestand DM 10.000

	02.06.1999
	Warenverkauf 
	DM 
	6.000,00
	bar

	03.06.1999
	Warenverkauf 
	DM
	50,00
	bar

	04.06.1999
	Wareneinkauf
	DM 
	625,00
	bar


	Staffelform:



	Kassenbuch:
	Warenbuch: 

	01.06.1999

Anfangsbestand
	DM 
	5.000,00 


	01.06.1999

Anfangsbestand
	DM
	10.000,00

	02.06.1999
	DM 
	+ 6.000,00
	02.06.1999
	DM 
	- 6.000,00

	
	
	---------------
	
	
	---------------

	
	DM
	 11.000,00
	
	DM 
	4.000,00

	03.06.1999
	DM 
	+ 50,00
	03.06.1999
	DM 
	-50,00

	
	
	---------------
	
	
	---------------

	
	
	11.050,00
	
	
	3.950,00

	04.06.1999
	DM 
	- 625,00
	04.06.1999
	DM 
	+ 625,00

	
	
	---------------
	
	
	---------------

	Endbestand
	
	10425,00
	Endbestand
	
	4.575,00


Kontenform:

	Aktive Bestandskonten: 

(zeigen das Vermögen)
	S =

H = 
	Anfangsbestand und alle Zugänge

alle Abgänge



	Passive Bestandskonten:

(spiegeln die Schulden wider) 
	H =

S =
	Anfangsbestand und alle Zugänge (= weitere Verschuldung)

alle Abgänge (Zahlungen, Ausgleich von Schulden)


AB = Anfangsbestand

EB = Endbestand (saldieren / Saldo)

	Soll
	Kasse (A)
	Haben

	AB
	5.000,00
	3)
	625,00

	1) 
	6.000,00
	

	2)
	50,00
	EB 10.425,00

	11.050,00
	11.050,00


	Soll
	Waren (A)
	Haben

	AB
	10.000,00
	1)
	6,000

	3) 
	625,00
	2)
	50,00

	
	
	EB 4.575,00

	10.625,00
	11.050,00


Beispiel: 

Kasse DM 15.000

Verbindlichkeiten DM 10.000

1. Wareneinkauf auf Ziel DM 5.000

2. Wareneinkauf bar DM 1.000 

3. Zahlen Verbindlichkeiten DM 6.000

	Soll
	Kasse (A)
	Haben

	AB
	15.000,00
	2)
	1.000,00

	 
	
	3)
	6.000,00

	
	
	EB 8.000,00

	15.000,00
	15.000,00


	Soll
	Waren (A)
	Haben

	AB
	0,00
	
	

	1) 
	5.000,00
	
	

	2)
	1.000,00
	EB 6.000,00

	6.000,00
	6.000,00


	Soll
	Verbindlichkeiten (P)
	Haben

	3)
	6.000
	AB
	10.000,00

	
	
	1)
	5.000,00

	
	EB 9.000,00
	

	15.000,00
	15.000,00


5. Inventur, Inventar, Bilanz

Gemäß § 240 Abs. 1 + 2 ist der Kaufmann verpflichtet zu Beginn seines Handelsgewerbes und zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres seine Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und deren Einzelwerte anzugeben. Diese Aufstellung nennt man Inventar.

	Staffelform: (Gliederung ist für Kapitalgesellschaften Pflicht!)


	A Anlagevermögen



	I.
	Immaterielle Vermögensgegenstände

(z.B. Lizenzen, Patente)
	DM 
	100.000,00



	II.
	Sachanlagen

(z.B. Maschinen, Fuhrpark)
	DM
	234.000,00



	III.
	Finanzanlagen / Beteiligungen

(nur dauerhafte Haltung von Aktien, sonst siehe B III.)


	DM
	50.000,00

	B Umlaufvermögen



	I.
	Vorräte
	DM 
	17.000,00



	II. 
	Forderungen
	DM 
	5.300,00



	III.
	Wertpapiere (kurzfristige Haltung von Aktien, sonst siehe A III.)


	DM 
	3.000,00

	IV.
	Schecks, Kasse, Bank
	DM 
	19000,00



	Gesamtvermögen
	DM 
	428.300,00



	Schulden



	-
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
	DM 
	10.000,00



	-
	Verluste aus Akzepten (Wechseln etc.)
	DM 
	15.300,00



	-
	sonstige Verbindlichkeiten 

(z.B. Steuerschuld)


	DM 
	3.000,00

	Gesamte Schulden 
	DM 
	28.300,00



	Gegenüberstellung



	
	Vermögen
	DM 
	428.300,00

	-
	Schulden
	DM 
	28.300,00



	Eigenkapital
	DM
	400.000,00


Meist wird diese Rechnung jedoch nicht in Staffelform, sondern in Kontenform aufgelistet und zwar als Bilanz (Gleichgewicht):

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	A
	Anlagevermögen


	A
	Kapital
	DM
	400.000,00

	I.
	Immaterielle Vermögensgegenstände

(z.B. Lizenzen, Patente)
	DM 


	100.000,00
	B
	Rückstellungen
	DM
	0,00

	II.
	Sachanlagen

(z.B. Maschinen, Fuhrpark)
	DM
	234.000,00
	C
	Verbindlich-keiten


	
	

	III.
	Finanzanlagen
	DM
	50,000,00
	
	1. Aus Lieferungen und Leistungen
	DM
	10.000,00

	B
	Umlaufvermögen


	
	2. Verluste aus Akzepten (Wechseln etc.)
	DM
	15.300,00

	I.
	Vorräte
	DM 


	17.000,00
	
	3. sonstige Verbindlich-keiten 

(z.B. Steuerschuld)
	DM
	3.000,00

	II. 
	Forderungen
	DM
	5.300,00
	

	III.
	Wertpapiere (kurzfristige Haltung von Aktien, sonst siehe A III.)


	DM
	3.000,00
	

	IV.
	Schecks, Kasse, Bank
	DM
	19.000,00
	

	
	
	DM
	428.300,00
	DM
	428.300,00


6. Bewertung bei der Vermögensaufstellung

Vorschriften, wie bewertet werden muss (Inventur, Inventar). Auch hier gibt es wieder Unterschiede zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz – die Handelsbilanz ist im Prinzip vorrangig.

§ 253 Abs. 1 + 2 HGB

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, höchstens mit dem Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. 

§ 253 Abs. 3 HGB

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, strenges Niederwertprinzip (Anschaffung und Marktwert muss verglichen werden – es muss der niedrigere Wert genommen werden! Nicht realisierte Gewinne werden so nicht ausweisbar – man kann sich weder reich noch arm rechnen.

§ 252 Abs. 1 Ziffer 3

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Vereinfachungsvorschriften:

· § 240 Ziffer 3  HGB – Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind können mit einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden (Hilfs-, Roh-, Betriebsstoffe – z.B. bei einem Textilwarenhändler die Heizungskosten)

· § 240 Ziffer 4 – Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

· § 256 Verbrauchsverfahren: Fifo-Methode und Lifo-Methode

Die Methoden sind frei wählbar - eine einmal gewählte Methode darf aber nicht mehr gewechselt werden! Im Handelsrecht gibt es seltene Ausnahmen – im Steuerrecht nie!

Fifo = First in, first out = höchste mögliche Bewertungsmethode der Vorräte

Lifo = Last in, first out = niedrigste mögliche Bewertungsmethode der Vorräte

1. Einfache Durschnittsbewertung des Umlaufvermögens

2. Gleitende Durschnittsbewertung des Umlaufvermögens

3. Fifo-Methode für das Umlaufvermögen 

4. Lifo-Methode für das Umlaufvermögen 
	1. Einfache Durchschnittsbewertung



	
	Anfangsbestand
	10 Einheiten 
	a DM 
	5,00
	= DM
	50,00

	Zugang
	I
	5 Einheiten 
	a DM
	8,00
	= DM 
	40,00

	Zugang
	II
	3 Einheiten  
	a DM
	10,00
	= DM 
	30,00

	Zugang 
	III
	12 Einheiten 
	a DM
	4,00
	= DM
	48,00

	
	Gesamt
	30 Einheiten  
	
	= DM
	168,00


Der Durchschnitt pro Einheit beträgt DM 5,60 (168,00 geteilt durch 30). Wir nehmen nun an, dass durch Verkäufe ein Endbestand von 5 Einheiten übrig geblieben ist. Diese 5 Einheiten würden nach dieser Methode also mit DM 5,60 bewertet, also insgesamt mit DM 28,00. 

Wäre der Marktwert DM 4,00 dürften allerdings nur DM 4,00 bilanziert werden. Beträgt der Marktwert DM 12,00, dann dürfen nur DM 5,60 bilanziert werden = Niederwertprinzip.

	2. Gleitende Durchschnittsbewertung



	
	Anfangsbestand
	100 Einheiten 
	a DM 
	15,00
	= DM
	1.500,00

	Abgang
	I
	30 Einheiten
	a DM
	15,00
	= DM 
	450,00

	
	
	70 Einheiten
	a DM
	15,00
	= DM 
	1.050,00

	Zugang
	I
	50 Einheiten
	a DM
	19,80
	= DM 
	990,00

	
	
	120 Einheiten
	a DM
	17,00
	= DM
	2.040,00

	Die Bewertung erfolgt also immer nach dem zur Zeit vorhandenen Durchschnitt. Nach dem Zugang I waren insgesamt 120 Einheiten vorhanden – es waren DM 2.040,00 in der Kasse – die Bewertung pro Einheit lautet also DM 17,00.

 

	Abgang 
	II
	70 Einheiten
	a DM
	17,00
	= DM
	1.190,00

	
	
	50 Einheiten
	a DM
	17,00
	= DM
	850,00


Hier wird mit der Endbestand mit 50 Einheiten festgehalten, welche mit DM 17,00 bewertet werden – ist der Marktpreis hier DM 13,00 muss mit DM 13,00 bilanziert werden – ist der Marktwert DM 20,00 muss mit den ermittelten DM 17,00 bilanziert werden = Niederwertprinzip.

	3. 
	Fifo-Methode: 

Bei der Fifo-Methode werden der Anfangsbestand und alle Zugänge ermittelt – nicht die Abgänge. Anschließend wird mit dem Endbestand die Bewertung durchgeführt.



	
	Anfangsbestand
	50 Einheiten 
	a DM 
	5,00
	= DM
	250,00

	Zugang
	I
	20 Einheiten 
	a DM
	6,00
	= DM 
	120,00

	Zugang
	II
	30 Einheiten  
	a DM
	8,00
	= DM 
	240,00

	
	Gesamt
	100 Einheiten  
	
	
	


Es wurden 60 Einheiten verkauft – es sind also noch 40 Einheiten da. Da also 60 Einheiten verkauft wurden, ist der Anfangsbestand von 50 Einheiten komplett weg (First in, first out). Es bleiben also 10 Einheiten übrig. Diese 10 verkaufte Einheiten werden nun von der zweiten Position Zugang I abgezogen. Somit sind alle verkauften Einheiten abgerechnet. Es bleiben also:

· vom Zugang I noch 10 Einheiten übrig a DM 6,00 = DM 60,00  

· vom Zugang II noch alle 30 Einheiten a DM 8,00 = DM 240,00

Es sind also noch 40 Einheiten zu insgesamt DM 300,00 übrig. Hieraus ergibt sich der Durchschnitt von DM 7,50 welcher bewertet wird. Ist der Marktpreis DM 5,00 – müssen DM 5,00 bilanziert werden. Ist der Marktpreis DM 8,00 müssen die ermittelten DM 7,50 bilanziert werden = Niederwertprinzip.

	4. 
	Lifo-Methode: 

Bei der Lifo-Methode werden ebenfalls Anfangsbestand und alle Zugänge ermittelt – nicht die Abgänge. Anschließend wird mit dem Endbestand die Bewertung durchgeführt.



	
	Anfangsbestand
	50 Einheiten 
	a DM 
	5,00
	= DM
	250,00

	Zugang
	I
	20 Einheiten 
	a DM
	6,00
	= DM 
	120,00

	Zugang
	II
	30 Einheiten  
	a DM
	8,00
	= DM 
	240,00

	
	Gesamt
	100 Einheiten  
	
	
	


· Es wurden 60 Einheiten verkauft – es sind also noch 40 Einheiten da. Da also 60 Einheiten verkauft wurden, ist der Zugang II komplett weg (Last in, first out). Es bleiben also 30 Einheiten übrig. Der Zugang I mit 20 Einheiten ist also ebenfalls komplett weg. Es bleiben demnach noch 10 verkaufte Einheiten. Diese werden dann vom Anfangsbestand abgezogen. Somit ergibt sich ein Endbestand von 40 Einheiten a DM 5,00 = DM 200,00. 

Da dies die letzte und noch einzig verbleibende Position ist, ist DM 5,00 auch gleichzeitig der bewertete Durchschnitts-Preis. Ist der Marktpreis DM 3,00 – müssen DM 3,00 bilanziert werden. Ist der Marktpreis DM 8,00 müssen die ermittelten DM 5,00 bilanziert werden = Niederwertprinzip.   

Insbesondere die letzten zwei Methoden (Fifo und Lifo) zeigen anhand der Beispiele, das trotz gleicher Ausgangswerte sehr unterschiedliche Bewertungen herauskommen. Da die Preise meist steigen, ist die Fifo-Methode die Methode mit der höchsten Bewertung. Die früher eingekauften Waren werden als erstes herausgerechnet – die später zu einem teureren Preis eingekauften Waren bleiben für die Bewertung übrig. Anders würde sich dies bei fallenden Preisen entwickeln. Dann ist die Lifo-Methode die Methode der höchsten Bewertung.

Laut Herrn Ziseniß werden diese 4 Punkte besonders gern von ihm im Test abgefragt!

8. Aufstellungsgrundsätze beim Jahresabschluss

1. Grundsatz der Richtigkeit – Postenbezeichnung muss Posteninhalt und Postenwert entsprechen.

2. Grundsatz der Klarheit – Die einzelnen Posten sind ihrer Art nach eindeutig zu bezeichnen und übersichtlich zu ordnen (siehe Gliederungsvorschriften § 266 Bilanz und § 275 GuV – jeweils HGB).

3. Grundsatz der Vollständigkeit – Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, sämtliche Aufwendungen und sämtliche Erträge auszuweisen.

4. Realisationsprinzip – Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlusstag realisiert sind – z.B. Niederwertprinzip beim Verkauf.

5. Imparitätsprinzip – Aufwendungen, die aus Geschäften des abgelaufenen Geschäftsjahres herrühren, und am Abschlussstichtag erkennbar sind, sind zu berücksichtigen (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

6. Periodenabgrenzung – Ausgaben und Einnahmen sind dem Geschäftsjahre zuzurechnen, zu denen sie als Aufwendungen und Erträgen gehören (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

Beispiel zu 6.: 02.11.1998 Miete 9.000 für 3 Monate im voraus gezahlt (gemäß Vertrag). 

November 02.11.1998                                             31.12.1999                Januar1999


Für das Jahr 1998 muss DM 6.000 (2/3) Aufwand abgerechnet werden, für das Jahr 1999 die restlichen 3.000 (1/3). 

7. Stetigkeit / Kontinuität - § 252 Nr. 1 Abs. 6 – In aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen müssen gleiche Abschlussgrundsätze (z.B. Fifo / Lifo) eingehalten werden. Wenn einmal Lifo, dann immer Lifo.

8. Prinzip der Vorsicht – Es ist bei allen Bewertungen stets von der ungünstigsten Umständen auszugehen.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung:

Eine Inventur ist ordnungsgemäß, wenn sie den Grundsätzen der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Klarheit, der Nachprüfbarkeit sowie der Einzelerfassung und Einzelbewertung Rechnung trägt.

9. Darstellung der doppelten Buchführung

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Bank
	DM 
	20.000,00
	
	Kapital
	DM
	45.000,00

	
	Kasse
	DM
	5.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	4.000,00

	
	Ware
	DM
	30.000,00
	
	Schuldwechsel
	DM
	6.000,00

	
	
	DM
	55.000,00
	DM
	55.000,00


1. Schuldwechsel wird durch Bank eingelöst DM 3.000

2. Wareneinkauf gegen Kasse DM 2.000

3. Verbindlichkeiten werden bezahlt (Bank) DM 2.000

Zunächst wird nun die Bilanz in einzelne Konten aufgeteilt – anschließend werden die Geschäftsvorfälle gebucht. Zum Schluss erstellen wir die Abschlussbilanz. 

Aktive Bestandskonten (stehen bei Bilanzerstellung auf der Aktiv-Seite):

	Soll
	Bank (A)
	Haben

	AB
	20.000,00
	1)
	3.000,00

	
	
	3)
	2.000,00

	
	
	EB 15.000,00

	20.000,00
	20.000,00


	Soll
	Kasse (A)
	Haben

	AB
	5.000,00
	2)
	2.000,00

	
	
	EB 3.000,00

	5.000,00
	5.000,00


	Soll
	Waren (A)
	Haben

	AB
	30.000,00
	
	

	2) 
	2.000,00
	
	EB 32.000,00

	32.000,00
	32.000,00


Passive Bestandskonten:

	Soll
	Kapital (P)
	Haben

	
	EB 45.000,00
	AB
	45.000,00

	45.000,00
	45.000,00


	Soll
	Verbindlichkeiten (P)
	Haben

	3)
	2.000,00
	AB
	4.000,00

	
	EB 2.000,00
	

	4.000,00
	4.000,00


	Soll
	Schuldwechsel (P)
	Haben

	1)
	3.000,00
	AB
	6.000,00

	
	EB 3.000,00
	

	6.000,00
	6.000,00


Nun werden die Endbestände (EB) in die Bilanz übertragen:

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Bank
	DM 
	15.000,00
	
	Kapital
	DM
	45.000,00

	
	Kasse
	DM
	3.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	2.000,00

	
	Ware
	DM
	32.000,00
	
	Schuldwechsel
	DM
	3.000,00

	
	
	DM
	50.000,00
	DM
	50.000,00


Aufgrund der vielen Geschäftsvorfälle ist die Kontenform praktischer als die Staffelform.

Übungen zu diesem Thema:

Arbeitsblatt (eingearbeitet):

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Maschinenanlangen
	DM 
	60.000,00
	
	Eigenkapital
	DM
	121.200,00

	
	Gebäude
	DM
	40.000,00
	
	Darlehen
	DM
	30.000,00

	
	Rohstoffe
	DM
	20.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	5.000,00

	
	Forderungen
	DM
	3.000,00
	
	
	
	

	
	Postscheck
	DM
	200,00
	
	
	
	

	
	Kasse
	DM 
	3.000,00
	
	
	
	

	
	Bank
	DM 
	30.000,00
	
	
	
	

	
	
	DM
	156.200,00
	DM
	156.200,00


	Geschäftsvorfälle:



	1.
	Kauf von Rohstoffen gegen Ziel
	DM
	3.000,00

	2.
	Verkauf einer Maschine gegen bar
	DM
	1.000,00

	3.
	Barabhebung von der Bank
	DM
	10.000,00

	4.
	Darlehen wird zurückgezahlt durch Banküberweisung
	DM
	10.000,00

	5. 
	Forderungen gehen durch Banküberweisungen ein 
	DM
	1.500,00

	6.
	Kauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen gegen bar
	DM
	5.000,00

	7.
	Kauf einer Maschine durch Banküberweisung
	DM
	10.000,00

	8.
	Die Lieferanten erhalten durch die Kasse
	DM
	6.000,00

	9.
	Die Lieferanten erhalten durch Postscheck
	DM
	200,00

	10.
	Die Lieferanten erhalten durch die Kasse
	DM
	1.800,00


Konten:

	Soll
	Maschinenanlagen (A)
	Haben

	AB
	60.000,00
	2)
	1.000,00

	7)
	10.000,00
	EB
	69.000,00

	70000,00
	70.000,00


	Soll
	Gebäude (A)
	Haben

	AB
	40.000,00
	EB
	40.000,00

	
	
	

	40.000,00
	40.000,00


	Soll
	Rohstoffe (A)
	Haben

	AB
	20.000,00
	
	

	1)
	3.000,00
	
	

	6)
	5.000,00
	EB
	28.000

	28.000,00
	28.000,00


	Soll
	Forderungen (A)
	Haben

	AB
	3.000,00
	5)
	1.500,00

	
	
	EB
	1.500,00

	3.000,00
	3.000,00


	Soll
	Postscheck (A)
	Haben

	AB
	200,00
	9)
	200,00

	
	
	EB 0,00

	200,00
	200,00


	Soll
	Kasse (A)
	Haben

	AB
	3.000,00
	6)
	5.000,00

	2)
	1.000,00
	8)
	6.000,00

	3)
	10.000,00
	10)
	1.800,00

	
	
	EB
	1.200,00

	14.000,00
	14.000,00


	Soll
	Bank (A)
	Haben

	AB
	30.000,00
	3)
	10.000,00

	5)
	1.500,00
	4)
	10.000,00

	
	
	7)
	10.000,00

	
	
	EB
	1.500,00

	31.500,00
	31.500,00


	Soll
	Eigenkapital (P)
	Haben

	EB
	121.200,00
	AB
	121.200,00

	121.200,00
	121.200,00


	Soll
	Darlehen (P)
	Haben

	4)
	10.000,00
	AB
	30.000,00

	EB
	20.000,00
	

	30.000,00
	30.000,00


	Soll
	Verbindlichkeiten (P)
	Haben

	8)
	6.000,00
	AB
	5.000,00

	9)
	200,00
	1)
	3.000,00

	10)
	1.800,00
	EB
	0,00

	8.000,00
	8.000,00


	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Maschinenanlangen
	DM 
	69.000,00
	
	Eigenkapital
	DM
	121.200,00

	
	Gebäude
	DM
	40.000,00
	
	Darlehen
	DM
	20.000,00

	
	Rohstoffe
	DM
	28.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	0,00

	
	Forderungen
	DM
	1.500,00
	
	
	
	

	
	Postscheck
	DM
	0,00
	
	
	
	

	
	Kasse
	DM 
	1.200,00
	
	
	
	

	
	Bank
	DM 
	1.500,00
	
	
	
	

	
	
	DM
	141.200,00
	DM
	141.200,00


Arbeitsblatt (eingearbeitet):

	Inventar:



	Bankguthaben
	DM
	30.000,00

	Besitzwechsel
	DM
	1.300,00

	Maschinenanlagen
	DM
	50.000,00

	Empfangene Darlehen
	DM
	40.000,00

	Grundstücke und Gebäude
	DM
	80.000,00

	Betriebsinventar
	DM
	10.000,00

	Kassenbestand
	DM
	3.000,00

	Verbindlichkeiten
	DM
	60.000,00

	Forderungen
	DM
	2.500,00

	Rohstoffe
	DM
	8.000,00

	Kapital
	DM
	84.800,00


	Geschäftsvorfälle:



	1.
	Kauf einer Maschine gegen Banküberweisung
	DM 
	20.000,00

	2.
	Einkauf von Rohstoffen auf Kredit 
	DM
	15.000,00

	3.
	Rohstoffeinkauf (bar)
	DM 
	1.000,00

	4.
	Teilzahlung an einen Lieferanten durch Banküberweisung
	DM
	5.000,00

	5.
	An Forderungen gehen durch Banküberweisung ein
	DM 
	2.500,00

	6.
	Ein Grundstück wird gegen Banküberweisung verkauft
	DM 
	40.000,00

	7.
	Auf das Darlehen werden durch Banküberweisung zurückgezahlt
	DM 
	10.000,00

	8.
	Der Wechsel ist fällig und wird kassiert 
	DM 
	1.300,00


Aufgaben:

1. Bilanz erstellen (anhand des Inventars)   

2. Konten eröffnen

3. Geschäftsvorfälle buchen und Konten abschließen

4. Bilanz erstellen

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Bank
	DM
	30.000,00
	
	Eigenkapital
	DM
	84.800,00

	
	Maschinen
	DM
	50.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	60.000,00

	
	Rohstoffe
	DM
	8.000,00
	
	Schuldwechsel
	DM
	1.300,00

	
	Forderungen
	DM
	2.500,00
	
	Darlehen
	DM
	40.000,00

	
	Kasse
	DM
	3.000,00
	
	
	
	

	
	Betriebsinventar
	DM
	10.000,00
	
	
	
	

	
	Grundstücke und Gebäude
	DM
	80.000,00
	
	
	
	

	
	
	
	183.500
	
	186.100


	Soll
	Bank (A)
	Haben

	AB
	30.000,00
	1)
	20.000,00

	5)
	2.500,00
	4)
	5.000,00

	6)
	40.000,00
	7)
	10.000,00

	
	
	EB
	37.500,00

	72.500,00
	72.500,00


	Soll
	Maschinen (A)
	Haben

	AB
	50.000,00
	
	

	1)
	20.000,00
	EB
	70.000,00

	70.000,00
	70.000,00


	Soll
	Rohstoffe (A)
	Haben

	AB
	8.000,00
	
	

	2)
	15.000,00
	
	

	3)
	1.000,00
	EB
	24.000,00

	24.000,00
	24.000,00


	Soll
	Forderungen (A)
	Haben

	AB
	2.500,00
	5)
	2.500,00

	
	
	EB
	0,00

	2.500,00
	2.500,00


	Soll
	Kasse (A)
	Haben

	AB
	3.000,00
	3)
	1.000,00

	8)
	1.300,00
	EB
	3.300,00

	4.300,00
	4.300,00


	Soll
	Betriebsinventar (A)
	Haben

	AB
	10.000,00
	EB
	10.000,00

	10.000,00
	10.000,00


	Soll
	Grundstücke und Gebäude (A)
	Haben

	AB
	80.000,00
	6)
	40.000,00

	
	
	EB
	40.000,00

	80.000,00
	80.000,00


	Soll
	Eigenkapital (P)
	Haben

	EB
	84.800,00
	AB
	84.800,00

	84.800,00
	84.800,00


	Soll
	Verbindlichkeiten (P)
	Haben

	4)
	5.000,00
	AB
	60.000,00

	EB
	70.000,00
	2)
	15.000,00

	75.000,00
	75.000,00


	Soll
	Schuldwechsel (P)
	Haben

	8)
	1.300,00
	AB
	1.300,00

	EB
	0,00
	

	1.300,00
	1.300,00


	Soll
	Darlehen
	Haben

	7)
	10.000,00
	AB
	40.000,00

	EB
	30.000,00
	

	40.000,00
	40.000,00


	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Bank
	DM
	37.500,00
	
	Eigenkapital
	DM
	84.800,00

	
	Maschinen
	DM
	70.000,00
	
	Verbindlich-keiten
	DM
	70.000,00

	
	Rohstoffe
	DM
	24.000,00
	
	Schuldwechsel
	DM
	0,00

	
	Forderungen
	DM
	0,00
	
	Darlehen
	DM
	30.000,00

	
	Kasse
	DM
	3.300,00
	
	
	
	

	
	Betriebsinventar
	DM
	10.000,00
	
	
	
	

	
	Grundstücke und Gebäude
	DM
	40.000,00
	
	
	
	

	
	
	
	184.800
	
	184.800


15.12.2000

§ 249 HGB = Passivierungspflicht 

Aufwandsrückstellungen

Wert = muss vernünftiger kaufmännischer Bewertung entsprechen

Hersteller 1999 = Abdeckung 12 Monate 

( jährliche Garantierückstellung 0,5 % der gesamten Jahresumsatzes

1999 = 12.000.000 Umsatz

Garantierückstellung demnach 60.000

Garantieaufwand an Garantierückstellungen   60.000

Garantieaufwand an Garantierückstellungen 20.000

(( warum die zweite Buchung, müssen wir noch mal einen Studienkollegen fragen...)

Bilanzierung einer betrieblichen Rentenversicherung

	Aktiva
	Bilanz
	Passiva

	
	
	
	
	
	

	
	Barwert (Anschaffungskosten)
	DM 
	X
	
	Rentenverpflichtung
	DM
	X

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DM
	
	DM
	


100.000 Grundstück – 10 Jahre a DM 10.000 (Renten)

Wir unterstellen: 

Barwert 90.000

	Soll
	Grundstücke und Gebäude 
	Haben

	AB
	90.000,00
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Rentenverpflichtungen
	Haben

	2)
	9.000
	
	90.000

	
	


	Soll
	Aufwand
	Haben

	1)
	10.000
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Bank
	Haben

	
	
	1)
	10.000

	
	
	

	
	


	Soll
	a.o. Ertrag
	Haben

	
	
	2)
	9.000

	
	
	

	
	


1) Aufwand 10.000     an Bank 10.000 (1. Rate wird bezahlt!)

2) Rentenverpflichtungen an a.o. Ertrag 9.000

Sonderkosten mit Rücklageanteil

450.000 technische Anlage -  Buchwert 300.000

1. Anlage wird durch Brand zerstört

2. Versicherung zahlt sofort 450.000

3. Neuanschaffung im nächsten Jahr 450.000

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	300.000
	
	300.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	a.o. Aufwand
	Haben

	
	300.000
	
	

	
	


	Soll
	Bank
	Haben

	2)
	450.000
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	a.o. Ertrag
	Haben

	
	
	2)
	450.000

	
	
	

	   
	


(dies ist der Sonderposten mit Rücklageanteil)

1. a.o. Aufwand an Technische Anlagen 300.000

2. Bank an a.o. Ertrag 450.000

= Gewinn 150.000 in diesem Geschäftsjahr!!! = Variante 1

	Soll
	SBK
	Haben

	
	450.000 (Bank)
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	G + V
	Haben

	
	300.000 (Aufwand)
	
	450.000

(Ertrag)

	
	
	

	   
	


Die DM 150.000 sind eine „stille Reserve“.

Nächstes Jahr:

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	450.000
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Bank
	Haben

	2)
	450.000
	
	

	
	
	
	

	
	


3. TA an Bank 450.000

Durch Abschreibung und Neuwertversicherung + 150.000 = Auflösung von stillen Reserven

Bank 450.000 an Sonderposten mit Rücklagenanteil 450.000

Sonderkosten an SBK 150.000

Variante 2:

Im nächsten Jahr:

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	AB
	300.000
	
	300.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Bank
	Haben

	
	450.000
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Sonderposten mit Rücklagenanteil
	Haben

	
	300.000
	
	450.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	SBK
	Haben

	
	450.000
	
	150.000

	
	
	
	

	
	


Im nächsten Jahr!

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	450.000
	
	450.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Sonderposten mit Rücklagenanteil
	Haben

	
	150.000
	
	150.000

	
	
	
	

	
	


Sonderkosten mit Rücklageanteil an TA 150.000

= hier geht es um Gewinnvermeidung!

Beide Varianten sind zulässig!!! Mit Sonderkosten und ohne!

Im Steuerrecht gibt es teilweise „Sonderabschreibungen“ – teilweise bei Grundstücken/Gebäuden zur Förderung durch den Staat.

Auch hier:

TA = 450.000 Beschaffung 

Nutzungsdauer 10 Jahre

Handelsrecht: 10 % Abschreibung p.a. (linear) = DM 45.000 p.a.

Förderungsgesetz gestattet im Jahr der Anschaffung 75 % abzuschreiben (= Sonderabschreibung - AFA)

Variante 1 – „Aktivseite“

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	450.000
	
	337.500

	
	
	
	

	
	


	Soll
	AFA
	Haben

	
	337.500
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	SBK
	Haben

	
	112.500 (Anlage)
	
	

	
	
	
	

	
	


Im nächsten Jahr:

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	112.500
	
	12.500

	
	
	
	

	
	


	Soll
	AFA
	Haben

	
	12.500
	
	

	
	
	
	

	
	


Jedes weitere Jahr 12.500 (bzw. 1/9 – 10 Jahre Abschreibung – 1. Jahr Sonderabschreibung – 9 Jahre Rest geteilt durch 9)

1. Jahr = 112.500

2. Jahr = 100.000

3. Jahr = 87.500

Jetzt: Verrechnung über Sonderkosten und Rücklageanteil  

= Variante 2 „Passivseite“

TA 450.000

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	450.000
	
	45.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	AFA
	Haben

	
	337.500
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Sonderposten
	Haben

	
	
	
	292.500

	
	
	
	

	
	


AFA 337.500   an Anlage 45.000 an Sonderposten 292.500

Abschluss:

	Soll
	SBK
	Haben

	TA
	405.000
	
	Sonderposten 292.500

	
	
	
	

	
	


Eröffnung im nächsten Jahr:

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	405.000
	
	45.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	AFA
	Haben

	
	45.000
	
	

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Sonderposten
	Haben

	
	32.500
	
	292.500

	
	
	
	

	
	


	Soll
	Ertrag
	Haben

	
	
	
	32.500

	
	
	
	

	
	


AFA an TA 45.000

	Soll
	SBK
	Haben

	TA
	360.000
	
	Sonderposten 260.000

	
	
	
	

	
	


	Soll
	GUV
	Haben

	
	45.000
	
	32.500

	
	
	
	

	
	


Nächstes Jahr:

	Soll
	Technische Anlagen (TA) 
	Haben

	
	100.000
	
	

	
	
	
	

	
	


22.12.2000

Rücklagen = Bestandteil des Eigenkapitals!

1. offene Rücklagen (werden in Bilanz offen ausgewiesen) ( nur bei Kapitalgesellschaften!

2. stille Rücklagen

Zu 1.: Gibt es nicht bei Einzelfirmen / Personengesellschaften, weil Gewinne die nicht ausgeschüttet werden in Einlagen fließen § 266 HGB.

Passivseite:

AI = gezeichnetes Kapital, z.B. 1.000.000 Euro Stückaktien ohne Nennwert – 1.000.000 Stück (= 1 Euro pro Stück)

AII = Kapitalrücklage: Alle Einlagen von Gesellschaftern, die das Haftkapital übersteigen. Überpari-Emission (gez. Kapital) – 1 Euro wird zu 120 Euro an den Markt gebracht = 119 Euro in die Kapitalrücklagen.

AIII= Gewinnrücklagen

1. gesetzliche

2. Rücklagen für eigene Anteile

3. Satzungsgemäße Rücklagen

4. andere Rücklagen

1) gesetzliche - Das Aktienrecht bestimmt, dass 5 % des Jahresüberschusses solange in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden muss, bis gesetzliche Rücklagen und Kapitalrücklage 10 % des gezeichneten Kapitals erreicht haben.

2) Sie ist in dem Umfang aus Jahresüberschuss oder den frei verfügbaren Gewinnrücklagen zu bilden, in dem eigene Anteile gehalten werden (Ausschüttungssperre)

3) Die Satzung kann verlangen, dass bestimmte %-Sätze des Gewinnes in die Satzungsrücklage eingestellt werden.

Aktiengesellschaft = 300.000 Aktienkauf (eigene) – Stück 300.000

Eigene Aktien an Geldkonto 300.000 = Aktivseite ( Aber: Korrekturposten auf der Passivseite! Jahresüberschuss an Rücklage für eigene Anteile 300.000!!!

Zu 2.:

Stille Rücklagen

Nicht offen ausgewiesenes Eigenkapital. Sie entstehen durch Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Zum Beispiel: lineare Abschreibung 10 %, degressiv 30 % = stille Rücklage 20 %. Nichtaktivierung von Gemeinkosten bei Herstellungskosten.

( Im Test werden eventuell Rücklagen abgefragt!!!

Verbuchung von Leasinggeschäften

Leasing ist Finanzierung über die Aktivseite der Bilanz.

· keine Abschreibung möglich

Leasingrate enthält:

· Gewinn

· Abschreibung 

· Zins

des Leasinggebers.

3 Jahre Leasing – Gut sonst 10 Jahre abschreibbar.

1. Leasinggut wird beim Leasingnehmer abgeschrieben

2. Leasinggut wird beim Leasinggeber abgeschrieben

Steuervorschrift:

1. bewegliche Anlagegüter (Wirtschaftsgüter), vertragliche Grundmietzeit < 4 Jahre  - es muss beim Leasingnehmer aktiviert werden

2. Von 4 bis < 9 Jahren beim Leasinggeber

3. > 9 Jahre beim Leasingnehmer

Derjenige, der aktivieren muss, wird „wirtschaftlicher Eigentümer“ gemäß Steuerrecht.

Beispiel – Aktivierung beim Leasinggeber:

Bürocomputersystem – Vertragsdauer 54 Monate (= 4,5 Jahre) Leasing am 01.12., mtl. Leasingrate = DM 750,00 netto – dem Leasinggeber entstehen für die Anlage Anschaffungskosten in Höhe von DM 20.500 + Umsatzsteuer (10 %). Betriebliche Nutzungsdauer laut AFA-Tabelle = 5 Jahre.

1) Büro- und Geschäftsausstattung 20.500, Vorsteuer 2.050           an  Bank  22.500

2) Forderung aus Lieferung und Leistung 825   an Erlöse aus Leasinggeschäfte 750, an Umsatzsteuer 75

Der Leasingnehmer bezahlt die 1. Rate

3) Bank an Forderungen     DM 825,00

4) Abschreibungen an Büro- und Geschäftsausstattung 2.050

20.500 : 5 Jahre = DM 4.100

Leasingnehmer:

Leasingkosten 750, Vorsteuern 75         an Bank  825,00

Hinweise zum Test am 12.01.2001:

· 90 Minuten

· HGB

· Taschenrechner

· T-Konten-Blätter

· Blätter

Nichts anderes auf der Bank!!!

1. Seite = Titelblatt – Aufgaben mit zu erreichender Punktzahl – nachher Titelblatt und Lösungsblätter abgeben!!!

Name in Druckbuchstaben auf jedem Blatt

Rückseiten werden nicht zensiert – ein Blatt also nur von einer Seite beschriften!!!

Für jede Aufgabe muss ein neues Blatt verwendet werden!!!

Es werden zwischen 6 und 8 Aufgaben gestellt.

Ziesi wies zig mal auf diese Vorschriften hin – besonders „Rückseiten“ und neues Blatt für 

jede Aufgabe brachten ihn fast zum Herzinfarkt.

Für die Steuer ist hier ein wesentlicher Unterschied. Es gibt unterschiedliche Vorschriften bezüglich der Versteuerung.
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